
Zeitschrift: Zeitlupe : für Menschen mit Lebenserfahrung

Herausgeber: Pro Senectute Schweiz

Band: 76 (1998)

Heft: 5

Rubrik: Recht

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 05.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


/fir Ree/it
ouf frgonzungs/e/sfuiigen zur AHV und /l/
D/'e E/gänzungs/e/'sfu/igen zur-4H1/ und /V he/fen dort, wo d/'e

Renten und dos übrige £/n/commen n/cht d/'e minima/en
/.ebens/cosfen decken. Auf s/'e besteht e/'n recbf/icber Anspruch.
Zusommen m/'f der AL/l/ und /!/geboren d/'e EL zum soz/o/en

Fundoment unseres Staates.

D/'e /nformot/'onsste//e AHV//K bot neu e/'n ßerecbnungsb/ott

herausgegeben, out dem mon prov/'sor/'sch se/'nen Anspruch
out £rgönzungs/e/'sfung berechnen tonn.

D/'eses ßerecbnungsb/ott tonn be/' den /W\/-/4usg/e/'cbstossen
und deren Zwe/gsfe//en sow/'e den /V-5fe//en bezogen werden.

ßeste//nummer 5.02/d.

Schliesslich ist zu beach-

ten, dass die EL allein durch
Steuermittel finanziert wer-
den. Die EL-Organe müssen
über die vom Gesetz vorge-
schriebenen periodischen
Überprüfungen sicherstellen,
dass diese Mittel gesetzmäs-
sig verwendet werden. Wenn
tatsächlich immer wieder Ko-

pien der gleichen Verträge

verlangt werden, könnte al-
lenfalls eine persönliche
Rückfrage bei der zuständi-

gen EL-Stelle zur Klärung bei-

tragen. Im übrigen hoffe ich,
genügend Gründe genannt
zu haben, weshalb relativ dif-
ferenzierte periodische Über-

Prüfungen laufender EL not-
wendig bleiben.

Dr. zur. RudolfTuor

Recht
Gesamteigentum
oder Miteigentum?

Dre/ verwandte Personen erbten

ein Per/enhaus im Tessin und
sind daher Miteigentümer.
Nach dem Tod einer Mitei-
^entümerin erhielten die beiden

übrigen /'etzt zusätzlich /e die

Häl/te ihres Anteils. Durch den

GenerationenwechseZ sind heute

bei einem Erben vier und beim
anderen zwei Kinder als Besitzer

im Grundbuch eingetragen.
Zwei der vier Kinder eines Erben

wollen /'etzt ihren Anteil zu Geld

machen. Dies gefährdet den

Zweck des Erbes, indem durch

eine entsprechende Erhöhung
der kleinen Hypothek die Mz'et-

preise so angehoben werden

müssten, dass wir das Haus
nicht mehr vermieten könnten.
Nach einem Hinweis auf Art.
648 ZGB, wonach /xir eine Be-

lastun^ oder einen Verkauf alle

Miteigentümer einverstanden
sein müssten, wurde uns von
einem Notar ent^e^net, dass der

alte und der neue Anteil am
Haus /'uristisch unterschiedlich
sei. Der alte Anteil sei Mitei^en-
tum, der neue /edoch Gesamt-

e/^entura. Was hat dies /tir Pol-

^en? Wie können wir uns spgen
einen Verkaufwehren?

Ihre Angabe, «drei verwandte
Personen erbten 1974 ein Fe-

rienhaus im Tessin und sind
daher Miteigentümer», über-
rascht mich. Mehrere Erben
erwerben nämlich eine Sa-

che, in Ihrem Fall das Ferien-
haus, kraft ihrer Gemein-
schaft zu Eigentum und wer-
den damit zu Gesamteigentü-
mern und nicht zu Mit-
eigentümern. Es ist deshalb

anzunehmen, dass die drei
Erben das geerbte Ferienhaus
in dem Sinne geteilt haben,
dass sie anstelle von Gesamt-
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eigentum Miteigentum gebil-
det haben. Im nachfolgenden
Erbfall haben dann die - wie-
derum mehrere - Erben die

vorgängig ausgeschiedenen
Miteigentumsquoten gemein-
schaftlich zu Gesamteigen-
tum erworben. Das würde das

Bestehen verschiedener Ei-

gentumsverhältnisse - Mitei-
gentum und Gesamteigen-
tum - an der gleichen Sache

erklären.
Die Teilung einer Erbschaft

beziehungsweise von Mit-
eigentum oder Gesamteigen-
tum untersteht recht kompli-
zierten Regeln, worauf ich
hier nicht im einzelnen ein-
gehen kann. Da das Ferien-
haus nicht körperlich teilbar
sein dürfte, kann ich etwas
vereinfachend festhalten,
dass ein Verkauf ihres Anteils
am Ferienhaus durch einzel-
ne Miterben gegen den Wil-
len der übrigen Erben nicht

möglich sein wird, da zu vie-
le sowohl rechtliche als auch

praktische Hindernisse beste-

hen. Die verkaufswilligen
Miterben könnten jedoch
dem Richter eine Teilung des

Nachlasses beziehungsweise
eine Aufhebung des Mit- und
Gesamteigentums beantra-

gen. In einem solchen Ge-

richtsverfahren denke ich,
dass der Richter die Versteige-

rung des Hauses, sei es öf-
fentlich oder auch nur unter
den Eigentümern, anordnen
würde, sofern eine anderwei-
tige Einigung nicht erzielt
werden kann.

Alle Eigentümer werden zu

berücksichtigen haben, dass,

wenn ein allfälliger Rechts-
streit mit allen juristischen
Verästelungen durchgeführt
werden müsste, die Kosten-
folge recht hoch wäre.

Dr. zur. Marco Bza&gi

Medizin

Dr. med. Matthias Frank

Herzschwäche
Seit gizf vier Monaten ie/cie iclz

an grosser Atemnot, an/cin^/iclz
hatte ich Wasser auf der ßrwst.

£s hiess azzch, ich hätte es azzf

dem Herzen. Mein Arzt sa^t, er

könne dagegen nirfzfs machen,
das sei eine A/terserscheinzzng.

/a, ich werde ha/d 88 /ahre ait,
da könnte es /a wirk/ich eine

A/terserscheimmg sein?

Was ist eine Alterserschei-
nung? Es ist auch mit 88 Jah-

ren nicht normal, bei der
kleinsten Anstrengung ausser

Atem zu kommen. Aber, da

hat Ihr Hausarzt recht, es ist
sicher häufig, dass Menschen
in Ihrem hohen Alter an Herz-

erkrankungen leiden, die zur
Herzschwäche führen mit
«Wasser auf der Lunge», viel-
leicht geschwollenen Unter-
schenkein, Müdigkeit und
Appetitlosigkeit. Auch wenn
die zugrundeliegenden Stö-

rungen am Herzen, seien es

Verschleisserscheinungen an
den Herzklappen, Herzmus-
kelschwäche, Durchblutungs-
Störungen oder gar eine Kom-
bination dieser Leiden, oft
nicht mehr korrigiert werden
können - vielleicht gibt es

doch Möglichkeiten, Ihre Be-

schwerden zu lindern. Sicher
behandelt Ihr Arzt Sie mit
«Wassertabletten» (Diuretika),
die den Körper von über-
schüssigem Wasser befreien.
Vielleicht bekommen Sie

herzstärkende Mittel wie Digi-
talis oder andere herz-

entlastende Medikamente, die

uns zum Teil erst seit einigen
Jahren zur Verfügung stehen.

Und was können Sie selbst
tun? Sich weder überanstren-

gen noch gänzlich untätig
sein, das heisst, das richtige
Mass an körperlicher Bewe-

gung einzuhalten ist sehr

wichtig. Trinken Sie ausrei-
chend, aber nicht mehr als

1,5 Liter am Tag. Vermeiden
Sie übermässige Salzzufuhr,
da Salz Wasser im Körper bin-
det.

Mit beiden Massnahmen

zusammen, Medikamenten
und entsprechendem Verhal-

ten, sollte es doch möglich
sein, Ihnen wieder etwas Luft
zu verschaffen.

Grapefruitkernextrakt
Sie sc/zrieben in der Zeif/wpe
6/97, dass man hei B/athodt-
druck keinen Grape/rt«fsa/f hin-
ken so/Ie. Gi/f dies auc/r /Tir

Grape/ruifkernextrakf?

Wie in der Zeitlupe 6/97 be-

richtet, ist es sinnvoll, Medi-
kamente nicht mit Grape-
fruitsaft einzunehmen. Bei

verschiedenen Untersuchun-
gen zeigte sich nämlich, dass

die Wirkung von bestimmten
Blutdrucksenkern und weibli-
chen Hormonen sowie Mit-
teln gegen Allergie durch
Grapefruitsaft verstärkt wird.
Für einige Arzneistoffe konn-
te eine derartige Wechselwir-
kung ausgeschlossen werden.
Andere Medikamente wur-
den nicht auf einen solchen
Zusammenhang hin unter-
sucht. Ausserdem ist be-

kannt, dass sich Grapefruit-
saft und Medikamente in der

Regel nur dann beeinflussen,
wenn man grössere Mengen
Saft (deutlich mehr als 2 dl)
zu sich nimmt. Sollte man al-

so doch einmal eine Tablette
mit einem Schluck Grape-
fruitsaft zu sich nehmen, so

wird das in der Regel keine
besonderen Auswirkungen
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Geniessen Sie einige erholsame

Tage oder Wochen in einer der
schönsten Gegenden Deutsch-

lands, in unserer Klinik für
ganzheitliche Prävention
und Rehabilitation - unter
ständiger ärztlicher und medi-
zinischer Betreuung, alle The-

rapien und Sole-Mineral-Hal-
lenschwimmbad, Solarium,
Sauna etc. im Hause.

Indikationen:
- Atemwegserkrankungen
- Herz-Kreislauf-Erkrankungen
- Stoffwechselerkrankungen
- orthopädische Erkrankungen
- Hauterkrankungen
- funktionelle Störungen

Gesund werden - gesund
bleiben - oder einfach nur
Energie tanken mit unserem

Aktiv-Senioren-Programm
pro Woche Q"1
schon ab DM

Unser Hausprospekt infor-
miert Sie ausführlich. Rufen
Sie uns einfach an -

Tannenhof-Klinik
Gartenstraße 15

D-78073 Bad Dürrheim
Telefon 0049 7726/930-0
Fax 0049 7726/930-299
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